
Stadt Trier Bezirk 104: BarbaraKinderstadtplan Trier Bezirk 504: Weismark

Hinweis: Kinderstadtpläne sind Bestandsaufnahmen 
aus Kindersicht und nicht als Spielempfehlungen zu 
verstehen. So sind etwa Spielverbote nur insofern 
berücksichtigt, als sie von den befragten Kindern ge-
äußert werden.
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Zebrastreifen

Kartengrundlage: Amtlicher Stadtplan, © Stadt Trier, 
Stadtvermessungsamt Genehmig. Nr. 1550/04
Bearbeitung: mobile spielaktion e.V., 11/2018
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